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Förderverein 
Daalerschule e.V. 

Die ersten Schuljahre sind im Leben unserer Kinder besonders wichtig! 
Daher freuen wir uns, dass wir als „Förderverein der Daalerschule e.V“ 
mit ihrer Unterstützung dazu beitragen können, das Leben, Lernen 
und Arbeiten an der Daalerschule zu unterstützen. 

 
 
Der Förderverein Daalerschule unterstützt die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aber die 
Schülerinnen und Schüler im materiellen und ideellen Bereich. Wir versuchen, dort zu helfen, wo 
dringende Anschaffungen oft am fehlenden Geld scheitern. 
 
Zu den wichtigsten Inha lten zählen: 
• Hilfe bei der Beschaffung von zusätzlichen Arbeitsmaterialien, Büchern und Spielen, 

Musikinstrumenten, Sport- und Spielgeräten  
• Unterstützung bei anstehenden Umbau- und Verschönerungsarbeiten  
• Zuschuss bei Klassenausflügen und Reisen, 
• Prävention gegen Gewalttätigkeiten und Rassendiskriminierung 
• Unterstützung von Projekten, Kursen  
• Mitarbeit bei Schulfesten und anderen Schulveranstaltungen. 
  
Doch noch immer ist die Liste der Anschaffungswünsche und der Verbesserungsvorschläge lang. 
Sie haben bereits konkrete Vorstellungen davon, was Sie fördern möchten? Rufen Sie uns gerne 
an oder nutzen Sie das Kontaktformular auf der Internetseite der Schule. 
  
Der Förderverein Daalerschule e.V. ist als gemeinnützig anerkannt  
 
 
 

Förderverein Daalerschule e.V. 
Sparkasse LeerWittmund 
IBAN: DE 02 2855 0000 0008 9563 36 
BIC: BRLADE21LER 
 
 

Förderverein 
www.daalerschule.de/eltern/förderverein 

Daalerschule 
www.daalerschule.de 

Elternarbeit an der Daalerschule 
Eine Kurzinformation über die Arbeit in Gremien und Projekten 

sowie zum Engagement im Förderverein 
 

wählbar 

wahlberechtigt 

freiwillige Teilnahme 



 

Daalerschule 
gemeinsam lernen, miteinander wachsen 

Ausführliche Informationen 
auf der Internetseite des Landeselternrates Niedersachsen 
ww.ler-nds.de 

 

Alle Termine 
und der Elternbrief mit aktuellen Informationen unter 

www.daalerschule.de/eltern 

 Die Rolle des Klassenelternvertreters 
Als Klassenvertreter ist man für die Belange der Klasse des eigenen Kindes zuständig und Mitglied 
im Schulelternrat der Daalerschule. 
Die Arbeit in der Klasse: 

• Ansprechpartner für alle Lehrer, die in der Klasse unterrichten und für die gesamte 
Klassenelternschaft 

• Organisation von Einladungen zu Klassenelternabenden in Absprache mit der/dem  
Klassenlehrer mind. 1x pro Schulhalbjahr bzw. nach Bedarf (Vorlage für eine Einladung 
zum Elternabend unter www.ler-nds.de) 

• Verantwortlicher für Veranstaltungen innerhalb der Klasse (Laternenfest, Weihnachtsfeier, 
Sommerfest) und die Teilnahme der Klasse bei Schulveranstaltungen.  

• Vermittler bei Unklarheiten und Konflikten 
 
Die Arbeit im Schulelternrat (SER) 
Der Schulelternrat kümmert sich in engem Kontakt mit der Schulleitung um die Belange aller 
Schüler unserer Schule und gestaltet das Schulleben aktiv mit. 

• Teilnahme aller Klassenelternvertreter an der SER-Sitzung mind. 2x pro Schuljahr 
• Anregungen aus den einzelnen Klassen bilden Gesprächs- und Arbeitsgrundlage des 

SER und anderer schulischer Gremien 
• Der SER ist Ansprechpartner für die Schulleitung und hat ein Informationsrecht zu 

grundsätzlichen Entscheidungen, vor allem über die Organisation der Schule und die 
Leistungsbewertung seitens der Schulleitung und der Lehrkräfte (§96 Abs.3 NSchG) 

• Berichtspflicht (§96 Abs. 2 NSchG) des SER aus den Gremien wie Konferenzen und 
Schulvorstand, Klassenelternvertreter berichten der Klasse entsprechend aus SER 

• Der SER wählt aus der Elternschaft Vertreter für die einzelnen Fachkonferenzen und die 
Gesamtkonferenz 

• Planung und Organisation schulischer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrerkollegium und dem Förderverein (an der Daalerschule wechseln sich im 4-
Jahresrythmus folgende Feste und Veranstaltungen ab: Sommerfest, Trommelzauber, 
Adventsbasar, Mitmachzirkus. Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind: 
Einschulungsfeier, Karneval, Sportfest, Weihnachtsgottesdienst, Verabschiedung der 4. 
Klassen) 
 

 
Herausgegeben vom Schulelternrat der Daalerschule 

Kontakt: ser.daalerschule@gmx.de 
www.daalerschule.de/eltern/schulelternrat 

Die Fachkonferenzen 
Gemäß §36 NSchG sind die Elternvertreter in den Fachkonferenzen stimmberechtigt. 
Die Fachkonferenzen entscheiden über die Angelegenheiten, die ausschließlich den jeweiligen 
fachlichen Bereich betreffen: 

• Umsetzung der Kerncurricula in schuleigene Lehrpläne 
• Entscheidung über die Schulbücher 
• Absprachen zur Konzeption und Bewertung von Leistungskontrollen, 
• Anzahl und Verteilung der Klassenarbeiten 
• Verhältnis der Leistungsbewertung (Anteil schriftliche und sonstige Mitarbeit) 
• Mitwirken beim Förderkonzept  

 
Die Gesamtkonferenz  
Ihre Hauptaufgabe liegt im Zusammenwirken der Beteiligten in pädagogischen Angelegenheiten. 
Die Gesamtkonferenz beschließt: 

• das Schulprogramm 
• die Schulordnung 
• die Geschäfts- und Wahlordnungen der Konferenzen und Ausschüsse 
• die Grundsätze für die Leistungsbewertung und Beurteilung 
• die Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenarbeiten sowie deren Koordinierung. 

 
Der Schulvorstand 
besteht zu je 50% aus Lehrern und 50% aus Elternvertretern, er entscheidet über: 

• den Plan zur Verwendung der Haushaltsmittel 
• die Entlastung des Schulleiters 
• die Zusammenarbeit mit anderen Schulen 
• Durchführung von Projektwochen 
• die Führung einer Eingangsstufe / das Führen des 3. und 4. Schuljahrgangs als 

pädagogische Einheit 
• die Ausgestaltung der Stundentafel 
• Schulpartnerschaften 
• Grundsätze für die Tätigkeit von pädagogischen Mitarbeitern 
• Werbung und Sponsoring der Schule 
• Der Schulvorstand erteilt Vorschläge an die Schulbehörde zur Besetzung der 

Schulleiterstelle / Stelle des ständigen Vertreters 
• Er kann Schulversuche, z.B. zur Erprobung unterschiedlicher Organisationsformen der 

Schule oder neuer pädagogischer Ansätze beantragen 
• die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule (§ 32 Abs.3)  


